
Bestell - Liste Fußringe und Transponder 
für kennzeichnungspflichtige Tiere gemäß  
Bundesartenschutzverordnung Anlage 6  

A 
   

Firma / Zoo 
/...  

 BNA Registriernummer:

  

Anrede: O Frau     O Herr   
Nachname:  Eine Kopie der Zucht- und Haltegenehmigung 

gem. § 17G muss der Bestellung beigelegt 
werden (siehe auch Rückseite).Vorname:   

Strasse:    
Postleitzahl:  Ort:   Bitte beachten Sie folgenden Hinweis:

Telefon:   Ausführliche Informationen zur 
Bestellung von Transpondern und 
Injektoren (beide ID 162) finden Sie auf 
der Rückseite dieses Formulars. 

Fax:   
E-Mail:   
 

Ringjahr: 2012 

Artenschutzringe ohne Züchternummer  

Vogelart 
(Name) 

Aluminium  
geschlossen 

Edelstahl  
geschlossen 

Aluminium 
offen

 
Größe 
 mm 

Preis 
 

Stück 
 

Größe
 mm 

Preis 
 

Stück 
 

Größe 
 mm 

Preis 
 

Stück 
 

          

 2,0 0,55 € 2,0 XXX XXX 2,0 0,73 €  
 2,3 0,55 € 2,3 XXX XXX 2,3 0,73 €  
 2,5 0,55 € 2,5 XXX XXX 2,5 0,73 €  
 2,8 0,55 € 2,8 XXX XXX 2,8 0,73 €  
 3,0 0,55 € 3,0 XXX XXX 3,0 0,73 €  
 3,2 0,55 € 3,2 XXX XXX 3,2 0,73 €  
 3,5 0,55 € 3,5 XXX XXX 3,5 0,73 €  
 3,8 0,55 € 3,8 XXX XXX 3,8 0,73 €  
 4,0 0,58 € 4,0 XXX XXX 4,0 0,73 €  
 4,5 0,58 € 4,5 XXX XXX 4,5 0,73 €  
 5,0 0,58 € 5,0 XXX XXX 5,0 0,73 €  
 5,5 0,58 € 5,5 XXX XXX 5,5 0,73 €  
 6,0 0,58 € 6,0 XXX XXX 6,0 0,73 €  
 6,5 0,58 € 6,5 XXX XXX 6,5 0,73 €  
 7,0 1,25 € 7,0 XXX XXX 7,0 1,75 €  
 7,5 1,25 € 7,5 3,20 €  7,5 1,75 €  
 8,0 1,25 € 8,0 XXX XXX 8,0 1,75 €  
 8,5 1,25 € 8,5 3,70 €  8,5 1,75 €  
 9,0 1,50 € 9,0 XXX XXX 9,0 1,75 €  
 9,5 1,95 € 9,5 4,50 €  9,5 2,15 €  
 10,0 2,50 € 10,0 XXX XXX 10,0 2,15 €  
 11,0 2,50 € 11,0 6,50 €  11,0 2,75 €  
 12,0 2,50 € 12,0 7,00 €  12,0 2,75 €  
 13,0 2,50 € 13,0 XXX XXX 13,0 2,75 €  
 14,0 2,90 € 14,0 8,00 €  14,0 3,25 €  

 15,0 S XXX XXX 15,0 S 10,00 €  15,0 S XXX XXX
 16,0 2,90 € 16,0 9,00 €  16,0 3,25 €  
 18,0 2,90 € 18,0 XXX XXX 18,0 3,25 €  
 19,0 2,90 € 19,0 XXX XXX 19,0 3,25 €  
 20,0 2,90 € 20,0 XXX XXX 20,0 3,25 €  
 22,0 2,90 € 22,0 XXX XXX 22,0 3,25 €  
 24,0 2,90 € 24,0 XXX XXX 24,0 3,25 €  
 26,0 2,90 € 26,0 XXX XXX 26,0 3,25 €  
 28,0 2,90 € 28,0 XXX XXX 28,0 3,25 €  
 

Lieferbedingungen und Zahlungsweise (Zutreffendes bitte ankreuzen)  
 

 Die Lieferung erfolgt per Nachnahme (zzgl. Nachnahmegebühr) 
 

 Ich bitte um Lieferung per Bankeinzug und erteile hiermit die Einzugsermächtigung für mein Konto. 
 

 Eil-Bestellung (Bearbeitungsgebühr: 20,00 Euro) 
  

 Kontonummer:  Bankleitzahl:  Kreditinstitut:  
 

 Ort und Datum:  Unterschrift:  

Ausführliche Informationen über Bestellung, Lieferung, Gebühren und Preise finden Sie auf der Rückseite dieses Bestellformulars 
 



Rechtliche Grundlagen 
Die hier aufgeführten Kennzeichen (Ringe / Transponder) dürfen nur für kennzeichnungspflichtige Tiere benutzt werden, die in der BArtSchVO 
Anlage 6 aufgeführt sind. In dieser Anlage schreibt der Verordnungsgeber die Art der Kennzeichnung (geschlossener Ring / Transponder / 
offener Ring / individuelle Kennzeichnung) für jede Tierart genau vor. Die Kennzeichen sollen eine eindeutige Identifizierung der Tiere 
ermöglichen und dürfen nur von den vom Bundesumweltministerium zugelassenen Stellen (BNA, ZZF) ausgegeben werden. Diese sind 
gesetzlich verpflichtet, die Daten (Bezieher, Anzahl und Art der Kennzeichen, Nummern der Kennzeichen) der nach Landesrecht zuständigen 
Behörden mitzuteilen. Nicht verwendete Ringe sind spätestens zum Ende des Jahres, für das sie ausgegeben wurden, vom Besitzer selbst zu 
vernichten und ins Nachweisbuch einzutragen. Durch den Tod eines Tieres freigewordene Ringe sind unverzüglich vom Besitzer zu vernichten 
und im Nachweisbuch zu vermerken. Im Falle der Präparation verbleibt der Ring am Vogel. Neben der Kennzeichnung sind zusätzlich die 
Meldungen an die zuständigen Behörden, Buchführungspflicht, Citespflicht, etc. erforderlich. 
 

Bestellung 
1. Die Bestellung kann nur schriftlich mit einem aktuellen Bestellformular erfolgen und ist verbindlich. Eine Stornierung oder Änderung 

der Bestellung nach Eingang beim BNA ist nicht möglich. 
2. Die Liste muss sorgfältig und gut leserlich (Druckbuchstaben oder Schreibmaschine) ausgefüllt sein (auch die Durchschriften / Kopien). 

Schlecht, nicht richtig ausgefüllte oder unvollständig ausgefüllte Bestellungen werden nicht bearbeitet. 
3. Es gibt keine Mindestabnahmemenge. 
4. Zucht- und Haltegenehmigung: Bei der Bestellung von Kennzeichen für Sittiche und Papageien (Psittaziden) muss eine gültige amtliche 

Kopie der Zuchtgenehmigung nach § 17g Abs. 1 des Tierseuchengesetzes heutiger Fassung in Kopie vorliegen oder beigelegt werden.   
Die Zucht- und Haltegenehmigung ist nicht erforderlich, wenn die Psittaziden nur einzeln gehalten werden und der Halter eine 
entsprechende formlose Erklärung beilegt.  

5. Eine Kennzeichnung mit offenen Ringen muss mit der zuständigen Naturschutzbehörde abgestimmt werden. Es gilt immer eine 
Einzelfallentscheidung. 

 

Lieferung und Zahlung 
Die Auslieferung der Sendung erfolgt per Nachnahme oder per Bankeinzugsverfahren als Brief. Die Abbuchung erfolgt sofort nach 
Bestelleingang. Bei öffentlichen Einrichtungen erfolgt der Versand per Einschreiben und Rechnung. Ringbestellungen, die beim BNA 
eingegangen sind, werden unverzüglich bearbeitet und ausgeliefert. Die Auslieferung der Artenschutzringe für das nächste 
Zuchtjahr erfolgt jeweils am 01.12. eines jeden Jahres.  
Eine Nachforschung der ausgelieferten Briefsendung ist nur bei der Versendung von Nachnahmen möglich. Beim Bankeinzug erfolgt 
die Zusendung als Brief und der Ringbezieher haftet bei eventuellem Verlust der Sendung selbst.  
 

Nichtabnahme der Lieferung 
Wird die Annahme der Sendung verweigert oder nicht abgeholt, erfolgt automatisch eine zweite Zusendung per Nachnahme. Dabei wird 
eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr und die nochmaligen Versandkosten in Rechnung gestellt. Wird die Lieferung wiederum nicht 
abgenommen, wird die Angelegenheit einem Rechtsanwalt übergeben. 
 

Nicht benötigte Ringe: 
Nicht verwendete Vogelringe müssen zum Jahresende selbst vernichtet und im Nachweisbuch vermerkt werden. Die Rückmeldung an die 
ausgebende Stelle (BNA) ist nicht mehr erforderlich.    
 

Transponder und Injektoren (incl. Mwst.) 
 

Tierart  
(Name) 

Mini – Transponder
ID 162 MINI 

Transponder   
ID 162 

Injektor 
IID 100 

 Preis Stück Preis Stück Preis Stück 

       

       

       
 

Mini – Transponder  ID 162 MINI bei Einzelabgabe Stück 11,60 €.  
Mengenrabatt:  Ab 50 Stück gewähren wir einen Preisnachlass i. H. v. 10% pro Stück. 
 

Transponder  ID 162 bei Einzelabgabe Stück 10,10 €.  
Mengenrabatt:  Ab 50 Stück gewähren wir einen Preisnachlass i. H. v. 10% pro Stück. 
 

Injektor IID 100 (geeignet für beide Transponder – Typen): 11,50 € / Stück  
Abgabe nur an Tierärzte oder gegen Nachweis der Berechtigung an fachkundige Biologen / Zoologen  
 

Lesegeräte für Transponder 
Für Lesegeräte versenden wir auf Anforderung ein spezielles Informationsblatt. 
 

Ich versichere hiermit, dass ich die bestellten Kennzeichen 
vorschriftgemäß verwenden werde. Die umseitigen 
Bedingungen sind Bestandteil der Bestellung. Ort, Datum Unterschrift

 

BNA – Artenschutzbuch / BNA – Nachweisbuch / Ringscheren und –zangen 
 

Artikel: Preis: Stück: Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: 
 

Die aufgeführten Artikel werden unabhängig von den Ringen 
per Rechnung versandt.  

 
Es fallen zusätzliche Porto- und Verpackungskosten an. 

BNA – Artenschutzbuch (Sonderpreis) 6,00 € 
BNA – Nachweisbuch 10,50 € 
Ringschere 10,20 € 
Ringzange 2,0 – 3,5 mm 20,50 € 
Ringzange 4,0 – 5,5 mm 15,40 € 

 

Bearbeitungs- und Versandgebühren 
 

  7,80 € bei Zahlung per Nachnahme, inkl. Porto / Verpackung und Nachnahmegebühr.  
2,70 € bei Zahlung per Bankeinzugsverfahren, inkl. Porto / Verpackung (Versand erfolgt als Brief). 

20,00 €   Zuschlag für Eil – Bestellungen 
20,00 €   Bearbeitungsgebühr für verweigerte / nicht abgeholte Sendungen inkl. Postgebühren für Zweitsendung 

 

© BNA e. V. BNA – Geschäftsstelle Postfach 11 10 76707 Hambrücken    Fax: ( 07255 ) 8355
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